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Gesundheits-
controlling

Der Begriff „Gesundheitscontrolling“ 
wird im deutschsprachigen Bildungsraum 
von einigen Autoren seit 2009 in der Lite-
ratur geprägt [7,8,9,10].

Der Begriff „betriebliches Gesundheits-
management“ wurde durch mehrere Kon-
ferenzen der Weltgesundheitsorganisati-
on (WHO) seit Ende der 40er Jahre sowie 
den Forschungsarbeiten von Badura und 
Nieder geprägt [1,3].

Das Wort Krankheit (synonym: Schwäche, 
Leiden, Not) ist die Störung der Funktion 
eines Organs, der Psyche oder des gesam-
ten Organismus als Reaktionen auf einen 
krankmachenden Reiz [5]. Die Weltge-
sundheitsorganisation formulierte be-
reits Ende der 40er Jahre Gesundheit als 
körperliches, seelisches und soziales 
Wohlbefinden.

Stierle entwickelte im Jahre 2011 im Rah-
men einer Forschungsarbeit zum betrieb-
lichen Gesundheitscontrolling das folgen-
de Prinzipal-Agenten-Klienten-Modell 
mit seinen neun Merkmalen:
1. Der Prinzipal leitet ein öffentliches 

oder privates Unternehmen.
2. Für die Verwirklichung von Unter-

nehmenszielen benötigt der Prinzipal 
Mitarbeiter (Agenten), denen er Auf-
gaben überträgt.

3. Der Prinzipal räumt den Agenten 
durch Vertrag oder Einzelanweisun-
gen besondere Entscheidungs- oder 
Handlungsmöglichkeiten ein.

4. Bei der Durchführung von Handlun-
gen muss der Agent ihm vorgegebene 
explizite oder implizite Verhaltens-
normen (z. B. Gesetze, Erlasse, Dienst-
anweisungen) beachten. 

5. Der Agent schließt mit dem Klienten 
im Auftrag des Prinzipals einen Ver-
trag und erbringt für den Klienten ge-
wisse Güter- oder Dienstleistungen.

6. Alle drei Akteure können gegen Nor-
men der Gesundheitsprävention ver-
stoßen (z. B. Arbeitsschutzgesetz, Ar-
beitssicherheitsgesetz, StGB, Gesund-
heitsrichtlinie).

7. Die Akteure können durch den Norm-
verstoß sich selber oder andere Ak-
teure gesundheitlich schädigen. Der 
Regelverstoß und der gesundheitliche 
Schaden kann auch durch die privaten 
Aktivitäten der Akteure entstehen.

8. Zur Vermeidung von Sanktionen wer-
den die Regelverstöße geheimgehal-
ten und mit verschiedenen Manipula-
tionen verbunden.

9. Es wird davon ausgegangen, dass alle 
drei Akteure mit ihren Handlungen 
versuchen, ihren individuellen Nut-
zen zu maximieren.

Aufgrund dieses Modells entwickelte 
Stierle folgende Definition: Betriebliches 
Gesundheitscontrolling ist die planmäßi-
ge und systematische Minimierung von 
gesundheitsbedingten Risiken / Schäden 
durch den Prinzipal bzw. die externen / in-
ternen Prüfungs- und Steuerungsorgane 
durch die Implementierung eines Früh-
warnsystems, die Steuerung der Aufbau- 
und Ablauforganisation sowie die Steue-
rung der Mitarbeiter und Kunden / Liefe-
ranten.

Der Begriff „Gesundheitscontrolling“ ist aus 
Sichtweise der Betriebswirtschaftslehre als 
Teilgebiet des Personalcontrolling ein Spezi-
algebiet des Entwicklungscontrollings, in 
dem bestimmte Unternehmensziele mithil-
fe der Steuerungsgrößen „Gesundheit und 
Leistung“ durch Personal- und Organisati-
onsentwicklung erreicht werden sollen. Das 
Gesundheitscontrolling ist ein Spezialgebiet 
der Gesundheitsökonomie. Während der In-
put für den Entwicklungsprozess des Ge-
sundheitscontrollings (z. B. Kosten für Semi-
nare, Mitarbeiter, Unternehmensberater, 
Bücher) problemlos in monetären Form 
(Kosten) ermittelt werden kann ist eine mo-
netäre Bewertung des Entwicklungserfolges 
(Output) aufgrund fehlender Marktpreise 
nur sehr schwer oder gar nicht möglich [4].

Strategische Ziele des Gesundheitscontrol-
ling (Gesundheitsprävention) können bei-
spielsweise die Erzielung von Produktivität 
und optimaler Leistungssteigerung, die Ver-
hinderung eines Skandals, die Sicherung der 
Funktionsfähigkeit des Unternehmens, der 
Schutz der im Unternehmen beschäftigen 
Agenten vor möglichen gesundheitlichen 
Risiken sowie die Aufrechterhaltung des 
Vertrauens von Bürgern oder Kunden sein. 
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Operative Ziele des Gesundheitscontrolling 
(Gesundheitsprävention), die durch den Ge-
sundheitscontroller verfolgt werden, sind 
beispielsweise die Schulung der Mitarbeiter, 
die Information bestimmter Anspruchsgrup-
pen (z. B. Kunden, Lieferanten), die Verbesse-
rung von gesundheitlichen Rahmenbedin-
gungen, die Erstellung einer Gesundheits-
richtlinie oder eines Informationsblatts, die 
Verbesserung der Gesundheitskultur sowie 
eine mögliche Identifizierungspolitik.

Auf Grund juristischer Regelungen (z.B.3,4,5 
ArbSchG, § 84 Abs.2 SGB IX, § 1 ASiG) ist die 
Unternehmensleitung – der Prinzipal- zur 
Minimierung von krankheitsbedingten Ri-
siken / Schäden zur Einführung eines Früh-
warnsystems und eines wirksamen Ge-
sundheitscontrollings verpflichtet. Die Um-
setzung dieser Aufgabe delegiert der Vor-
stand in größeren Unternehmen auf den 
Gesundheitscontroller sowie weitere exter-
ne und interne Prüf- und Steuerungsorgane. 
Bei den externen Prüf- und Steuerungsor-
ganen handelt es sich hauptsächlich um die 
Gewerbeaufsicht, die Unfallkassen, die Be-
rufsgenossenschaften, die Krankenversi-
cherung, die Gesundheitsämter, die Ge-
werkschaft sowie spezialisierte Unterneh-
mensberater, Ärzte und Gutachter. Interne 
Prüf- und Steuerungsorgane sind beispiels-
weise der Gesundheitscontroller, die Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit, der Sucht- und 
Behindertenbeauftragte sowie die Organi-
sationseinheiten Beschaffung, Organisati-
onsentwicklung, Personalwirtschaft, das 
Finanz- und Versicherungsmanagement, 
die Arbeitsnehmervertretung sowie die 
Rechtsabteilung und der Pressesprecher.

Frühwarnsysteme sollen die Veränderung 
des Unternehmens und der Umwelt, die 
Gesundheitsgefahren für die Unterneh-
mung, der Gesundheitskultur sowie der 
Mitarbeiter bedeuten, frühzeitig ankün-
digen, so das Maßnahmen zur Abwen-
dung der Ereignisse möglich sind [6].

Der Gesundheitscontroller sollte im Rahmen 
der durchgeführten Risiko- und Schwach-
stellenanalyse festlegen, welche Bereiche in-
nerhalb und außerhalb des Unternehmens 
eine mögliche Bedrohung für die Gesundheit 
der Mitarbeiter sowie der Klienten sein kön-
nen und beobachtet werden sollten.

Die Beobachtung externer Bereiche könnte 
sich beispielsweise erstrecken auf die politi-
sche, juristische, soziale, soziologische, geo-
grafische sowie konjunkturelle Entwicklung. 
Ferner sollte das Verhalten der Klienten (Kun-
den, Lieferanten) berücksichtigt werden.

Bei den internen Beobachtungsbereichen 
sollte sich der Gesundheitscontroller bei-
spielsweise für sensible Organisationsbe-
reiche, in denen die Gesundheit der Mitar-
beiter aufgrund von Arbeitsunfällen oder 
sonstigen betrieblichen Krankheiten ge-
fährdet ist, interessieren. Hierbei sind bei-
spielsweise auch Gebäude, Maschinen, Ar-
beitshilfsmittel zu berücksichtigen. Hier 
ist danach zu fragen, wie viele Mitarbeiter 
in diesen sensiblen Bereichen arbeiten 
und wie die einzelnen Geschäftsprozesse 
verrichtet werden. Gibt es gesundheitsbe-
dingte Risiken bei der Ausführung der ein-
zelnen Geschäftsprozesse?

Bei den privaten Unternehmen sind gefähr-
dete Organisationsbereiche insbesondere 
die Produktion-, das Lager, die Forschung, 
der Versand und der eigene Transport. Bei 
den öffentlichen Unternehmen existieren 
beispielsweise für Mitarbeiter der Polizei, 
des Ordnungs- und des Sozialamtes auf-
grund von möglichen Konflikten mit dem 
Klienten erhöhten gesundheitliche Risiken.

Informationen zur Beantwortung mögli-
cher Fragen enthält der Gesundheitscont-
roller beispielsweise mit Hilfe der Medien, 
der amtlichen Korrespondenz der Auf-
sichtsbehörden, spezialisierten Unterneh-
mensberatern sowie Mitarbeiter des eige-
nen Unternehmens aus den Organisations-
bereichen Recht, Personal, Controlling, Re-
vision, Organisation und Arbeitssicherheit.

Hierbei kann es sich um Indikatoren (z. B. 
hohe Unzufriedenheit, fehlende Identifi-
kation der Mitarbeiter, Verstöße gegen 
Gesundheitsnormen) oder Kennzahlen 
(z. B. Fluktuations,- Beschwerde-Krank-
heitsquote) handeln.

Ein weiterer interner Beobachtungsbe-
reich ist der Gesundheitszustand sowie 
das Verhalten der Mitarbeiter im Unter-
nehmen, das durch die Dienstaufsicht, die 
Teamkontrolle sowie die Arbeitsmedizi-
ner kontrolliert wird.

Zur Optimierung der Ablauforganisation 
sollten bestehende Geschäftsprozesse da-
nach untersucht werden, ob sie gesund-
heitsgerechter zu gestalten sind und in ei-
nem Workshop sollte ein „Gesundheits-
Leitbild“ mit einer gesunden Unterneh-
menskultur und gesunden Mitarbeitern 
und Klienten entwickelt werden.

Das Verhalten der Mitarbeiter kann durch 
Seminare, Mitarbeiterbefragungen, Ge-
sundheits-Coaching gesteuert werden. 

Beispielsweise könnte der Konfliktgrad im 
Unternehmen durch spezielle Identifika-
tionsseminare verringert werden.

Abschließend kann der Gesundheitscont-
roller das Verhalten der Klienten (Kunden, 
Lieferanten) über eine Berichterstattung 
in den Medien (z. B. Internet, Presse), spe-
zielle Schreiben der Geschäftsleitung, 
Sanktionen (z. B. Kündigung von Aufträ-
gen, Strafanzeige, Schadenersatzklagen) 
sowie entsprechende vertragliche Rege-
lungen steuern.

Fazit
 ▼

Die Unternehmensleitung – der Prinzipal 
– ist zur Verminderung von gesundheits-
bedingten Risiken / Schäden auf Grund 
von juristischen Regelungen zur Einfüh-
rung eines Frühwarnsystems und eines 
wirksamen Gesundheitscontrollings ver-
pflichtet. Diese Aufgabe delegiert er auf 
den Gesundheitscontroller bzw. externe 
und interne Prüf- und Steuerungsorgane.
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